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§ 98d StVO 1960 Überwachung der
Beachtung von Lichtzeichen

 StVO 1960 - Straßenverkehrsordnung 1960

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Für Zwecke der automationsunterstützten Feststellung einer Missachtung eines Rotlichtzeichens durch

Verkehrsteilnehmer dürfen Behörden bildverarbeitende technische Einrichtungen verwenden. Diese technischen

Einrichtungen umfassen jeweils alle Anlagenteile, die diesem Zweck dienen.

2. (2)Die Ermittlung von Daten, die zur Identifizierung von Fahrzeugen oder Verkehrsteilnehmern geeignet sind,

mittels Einrichtungen gemäß Abs. 1 ist jeweils auf den Fall einer festgestellten Missachtung eines Rotlichtzeichens

zu beschränken. Soweit die bildgebende Erfassung von Personen, die keine Übertretung begangen haben,

technisch nicht ausgeschlossen werden kann, sind diese Personen ohne unnötigen Verzug in nicht rückführbarer

Weise unkenntlich zu machen.

3. (3)Gemäß Abs. 1 ermittelte Daten dürfen ausschließlich für die Identifizierung des Fahrzeuges oder des

Verkehrsteilnehmers verwendet werden, und zwar ausschließlich für Zwecke eines Verwaltungsstrafverfahrens

wegen einer Missachtung gemäß Abs. 1.
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